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ein Laminatfußbodenpaneel (1) mit einer Dicke von 0,5 bis 
1,5 cm ist, welches Paneel (1) rechteckig, d. h, länglich 
oder quadratisch, ist und ein erstes und ein zweites Paar 
einander gegenüberliegender Seiten (2–3; 26–27), einen 
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Schicht (55) und eine Rückschicht (58) aufweist, wobei die 
Kanten zumindest des ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten (2–3) mit Kupplungsteilen (4–5; 28–29) im 
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(10–32) versehen sind, wobei besagte Nut (10–32) von ei-
ner oberen Lippe (22–42) und einer unteren Lippe (23–43) 
begrenzt wird, wobei diese Kupplungsteile (4–5; 28–29) 
das Aneinanderkoppeln zweier solcher Paneele (1) gestat-
ten,  
dadurch gekennzeichnet, dass das Fußbodenpaneel (1) an 
besagtem ersten Seitenpaar zumindest die folgenden zu-
sätzlichen Merkmale aufweist:  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) sind mit integrierten me-
chanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen, die das 
Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fußbodenpa-
neele...
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1.  Fußbodenpaneel zum Verschaffen eines Fuß-
bodenbelags, wobei besagtes Fußbodenpaneel ein 
Laminatfußbodenpaneel (1) mit einer Dicke von 0,5 
bis 1,5 cm ist, welches Paneel (1) rechteckig, d. h, 
länglich oder quadratisch, ist und ein erstes und ein 
zweites Paar einander gegenüberliegender Seiten 
(2–3; 26–27), einen aus MDF/HDF bestehenden 
Kern (8), eine dekorative Schicht (55) und eine Rück-
schicht (58) aufweist, wobei die Kanten zumindest 
des ersten Paars einander gegenüberliegender Sei-
ten (2–3) mit Kupplungsteilen (4–5; 28–29) im We-
sentlichen in Form einer Feder (9–31) und einer Nut 
(10–32) versehen sind, wobei besagte Nut (10–32) 
von einer oberen Lippe (22–42) und einer unteren 
Lippe (23–43) begrenzt wird, wobei diese Kupplungs-
teile (4–5; 28–29) das Aneinanderkoppeln zweier sol-
cher Paneele (1) gestatten,  
dadurch gekennzeichnet, dass das Fußbodenpa-
neel (1) an besagtem ersten Seitenpaar zumindest 
die folgenden zusätzlichen Merkmale aufweist:  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) sind mit integrier-
ten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) verse-
hen, die das Auseinanderschieben zweier gekoppel-
ter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (D) senk-
recht zu den betreffenden Kanten (2–3) und parallel 
zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele 
(1) verhindern;  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) sehen ein spielfrei-
es Miteinanderverriegeln gemäß allen Richtungen in 
der senkrecht zu den betreffenden Kanten gelegenen 
Ebene vor;  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) und die integrierten 
mechanischen Verriegelungsmittel (6) sind einstö-
ckig mit dem Kern (8) verwirklicht;  
– die untere Lippe (23; 43) erstreckt sich über die 
obere Lippe (22; 42) hinaus;  
– die Verriegelungsmittel (6) sind zumindest aus ei-
nem Teil gebildet, der sich in demjenigen Teil der un-
teren Lippe (23; 43) befindet, der sich über die obere 
Lippe (22; 42) hinaus erstreckt; und  
– die Kupplungsteile (4–5) und Verriegelungsmittel 
(6) gestatten das Miteinanderverbinden zweier sol-
cher Paneele (1) mittels einer Schwenkbewegung;  
und dadurch, dass das Paneel (1) an besagtem zwei-
ten Seitenpaar (26–27) zumindest die folgenden 
Merkmale aufweist:  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) sind mit Verriege-
lungsmitteln (6; 30) versehen, die von den Verriege-
lungsmitteln an den Kupplungsteilen an dem ersten 
Seitenpaar (2–3) des Fußbodenpaneels (1) verschie-
den sind; und  
– die Kupplungsteile (4–5; 28–29) und Verriegelungs-
mittel (6) gestatten ein Ineinandergreifen und Mitein-
anderverriegeln zweier solcher Fußbodenpaneele (1) 
mittels einer Translationsbewegung, wobei diese 
Kupplungsteile (4–5; 28–29) mittels einer Einrastver-
bindung ineinanderpassen.

2.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Paneel (1) lange Seiten 
und kurze Seiten hat und dass besagtes erstes Sei-
tenpaar (2–3) durch die langen Seiten gebildet wird, 
während besagtes zweites Seitenpaar (26–27) durch 
die kurzen Seiten gebildet wird.

3.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile 
(4–5; 28–29) an dem zweiten Seitenpaar (26–27) mit 
Verriegelungsmitteln (6; 30) versehen sind, die von 
den Verriegelungsmitteln (6) an den Kupplungsteilen 
(4–5) an dem ersten Seitenpaar (2-3) verschieden 
sind, aufgrund dessen, dass die Kupplungsteile (4–5) 
an dem ersten Seitenpaar (2–3) gestatten, dass zwei 
solcher Fußbodenpaneele (1) an diesen Seiten (2–3) 
nur mittels einer Schwenkbewegung seitlich ineinan-
dergefügt werden können, während die Kupplungs-
teile an dem zweiten Seitenpaar (26–27) gestatten, 
dass zwei solcher Fußbodenpaneele (1) an diesen 
Seiten (26–27) mittels besagter Translationsbewe-
gung seitlich ineinandergefügt werden können.

4.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
an dem ersten Seitenpaar (2–3), die Differenz (E) 
zwischen der oberen Lippe (22) und der unteren Lip-
pe (23), gemessen in der Ebene des Fußbodenpa-
neels (1) und senkrecht zur Längsachse der Nut (10; 
32), kleiner ist als ein Mal die gesamte Dicke des 
Fußbodenpaneels (1).

5.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verriegelungsmittel (6) an dem ersten Seitenpaar 
(2–3) im Wesentlichen aus einem Verriegelungsele-
ment (11; 33) in Form eines an der Unterseite der Fe-
der (9) vorgesehenen Vorsprungs und einem Verrie-
gelungselement (13; 34) in Form einer in der die Un-
terseite der Nut (10) begrenzenden Lippe (23; 43) ge-
formten Aussparung, und dadurch, dass sowohl der 
Vorsprung als auch die Aussparung eine gebogene 
runde Form aufweisen.

6.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass, in gekoppeltem Zustand zwei-
er solcher Paneele (1), der unterste Eingriffspunkt 
besagter Verriegelungselemente sich in dem Teil der 
unteren Lippe (23; 43) befindet, der sich über die 
obere Lippe (22; 42) hinaus erstreckt.

7.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
an besagtem ersten Seitenpaar (2–3), die obere 
Wand (18; 86) der Nut (10) und die Oberseite (17, 85) 
der Feder (9) im Wesentlichen parallel zur Oberseite 
des Fußbodenpaneels (1) sind.

8.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
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an besagtem ersten Seitenpaar (2–3), der besagte 
Teil der Verriegelungsmittel (6), der sich über die obe-
re Lippe hinaus erstreckt, einen Teil umfasst, der in 
Innenrichtung nach unten geneigt ist.

9.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsteile (4–5; 28–29) an besagtem zwei-
ten Seitenpaar (26–27) im Wesentlichen in Form ei-
ner Feder (9–31) und einer Nut (10–32) gebildet sind, 
wobei besagte Nut (10–32) von einer oberen Lippe 
(22–42) und einer unteren Lippe (23–43) begrenzt 
wird, während die Verriegelungsmittel an diesem Sei-
tenpaar das Auseinanderschieben zweier gekoppel-
ter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung senkrecht 
zu den betreffenden Kanten (26–27) und parallel zur 
Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) 
verhindern.

10.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass, an besagtem zweiten 
Seitenpaar (26), besagte untere Lippe (23; 43) gleich 
der oder kürzer als die obere Lippe (22; 42) ist, d. h. 
sich nicht über die obere Lippe hinaus erstreckt.

11.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsmit-
tel (6) an dem zweiten Seitenpaar (26–27) im We-
sentlichen aus einem Verriegelungselement (11; 33; 
46) in Form eines an der Unterseite der Feder (9; 31) 
vorgesehenen Vorsprungs und aus einem Verriege-
lungselement (13; 34; 47) in Form einer in der die Un-
terseite der Nut (10; 32) begrenzenden Lippe geform-
ten Aussparung besteht.

12.  Fußbodenpaneel gemäß einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass, an be-
sagtem zweiten Seitenpaar (26–27), besagte untere 
Lippe (23; 43) mit einer an dem freien Ende dieser 
Lippe gebildeten Auflauffläche (41; 83) versehen ist.

13.  Fußbodenpaneel gemäß einem der Ansprü-
che 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass, an be-
sagtem zweiten Seitenpaar (26–27), besagte Feder 
(9; 31) so geformt ist, dass, wenn zwei solcher Pa-
neele (1) ineinandergefügt werden, indem sie aufein-
ander zu geschoben werden, die Oberseite der Feder 
(9; 31) unter die Unterseite der oberen Lippe (22; 42) 
gelangt.

14.  Fußbodenpaneel gemäß einem der Ansprü-
che 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass, an be-
sagtem zweiten Seitenpaar (26–27), die obere Lippe 
dicker als die untere Lippe ist.

15.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
an besagtem zweiten Seitenpaar (26–27), besagte 
mechanische Verriegelungsmittel (6) Mittel umfas-
sen, die dadurch integriert sind, dass diese Mittel auf 

feste Weise mit den Fußbodenpaneelen (1) verbun-
den sind, d. h. separate, mit den Paneelen (1) ver-
bundene Mittel.

16.  Fußbodenpaneel gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kupplungsteile (4–5) und Verriegelungsmittel (6) an 
dem zweiten Seitenpaar (26–27) einstöckig mit be-
sagtem Kern (8) verwirklicht sind.

17.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsteile (4–5; 28–29) und Verriegelungs-
mittel (6) an dem zweiten Seitenpaar (26–27) gestat-
ten, dass zwei solcher Paneele (1) auf eine spielfreie 
Weise miteinander gekoppelt werden können.

18.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
an besagtem zweiten Seitenpaar, die obere Wand 
(18; 86) der Nut (10) und die Oberseite (17; 85) der 
Feder im Wesentlichen parallel zur Oberseite des 
Fußbodenpaneels (1) sind.

19.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Paneel (1) von dem Typ ist, der eine dekorative 
Schicht (55) umfasst, die aus einer mit Harz impräg-
nierten bedruckten Schicht besteht, und eine Rück-
schicht (58), die aus einem Material besteht, das 
ebenfalls mit Harz imprägniert ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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